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NEbENjob mit HiNdERNiSSEN

Sie haben Fragen zur Karriereplanung, Be-

werbung oder Arbeitsrecht? Unsere Experten 

sind für Sie da. Schicken Sie Ihre Frage an: 

karrieremagazin@staufenbiel.de – und viel-

leicht lesen Sie schon im nächsten Heft die 

Antwort darauf. 

DIE FRAGE: Ich arbeite seit einigen Wochen in 

meinen ersten Job, übe aber noch eine Neben-

tätigkeit auf  400-euro-Basis aus – obwohl 

mein Arbeitgeber mir dies nicht gestattet. Ich 

habe ihn um erlaubnis gefragt,  wie es in mei-

nen Vertrag steht. Doch er hat abgelehnt, ob-

wohl es sich um eine Tätigkeit in einem ganz 

anderen Gebiet handelt. Was kann passieren, 

falls die Beschäftigung publik wird? 

Lukas P. aus Kassel

DIE ANTWORT: Die Nebentätigkeit darf we-

der eine Konkurrenztätigkeit sein, noch 

dürfen Sie gesetzliche höchstarbeitszeiten 

überschreiten. Die Vertragsklausel ist nur 

wirksam, soweit Ihr Arbeitgeber am Neben-

tätigkeitsverbot ein berechtigtes Interesse 

hat. Die Nebentätigkeit darf Ihre vertraglich 

geschuldete Leistung nicht beeinträchtigen. 

Das müsste er allerdings beweisen können. 

Bei Konkurrenztätigkeit oder Missbrauch von 

eigentum Ihres hauptarbeitgebers droht Ih-

nen eine fristlose Kündigung. Wenn Sie die Ne-

bentätigkeit in der hauptarbeitszeit ausüben, 

StudiERENdENSuRvEy

die gesetzliche höchstarbeitszeit überschrei-

ten oder die Nebentätigkeit im Krankheitsfall 

leisten, droht Ihnen eine verhaltensbedingte 

Kündigung. Je nach einzelfall ist eine vorhe-

rige Abmahnung erforderlich. Und bei schlech-

ten Leistungen im hauptjob können Schaden-

ersatzansprüche auf Sie zukommen.

MEINE EMpFEHlUNG: Ich rate Ihnen, die Ne-

bentätigkeit auf die vorstehenden Punkte hin 

zu prüfen und, nachdem Sie sich eine Zeit in 

Ihrem Job bewährt haben, das Thema noch-

mals offen anzusprechen. Weisen Sie darauf 

hin, dass die Interessen des Arbeitgebers 

nicht beeinträchtigt sind. Das Dümmste, was 

Ihnen passieren kann, wäre ein Arbeitsunfall 

im Nebenjob. Das hätte neben finanzieller 

Last für Ihren Arbeitgeber auch noch einen er-

heblichen Vertrauensverlust zur Folge.

KARRiEREKALENdER WiNtERSEmEStER 2011/12 
(oKtobER uNd NovEmbER)

22.10.2011 World MBA Tour, Auftakt in Frankfurt, 24.10 – 
 München, topmba.com

26.10.2011 ScieCon NRW, Bochum, sciecon.bts-ev.de/nrw

02.11.2011 HoKo München, hoko-online.de

02.-05.11.2011 Career Week Uni Köln, 
 professionalcenter.uni-koeln.de/careerweek

08.-10.11.2011 Konaktiva Dortmund, konaktiva-dortmund.de

18.11.2011 JobCon IT, Bochum, iqb.de

19.-20.11.2011 horizon Mainz, horizon-messe.de

28.11.2011 Campus meets Company, 
 passau, uni-passau.de/cmc.html

30.11.-01.12.2011  Absolventenkongress 
 Köln, absolventenkongress.de 
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Guido-Friedrich Weiler, Fachanwalt für Ar-
beits  recht aus hennef, beantwortet für das 
Karrieremagazin Fragen zum Arbeitsrecht. 

uNSER ExpERtE

Die Antwort kann nur allgemein gegeben werden und nicht alle Besonderheiten eines einzelfalles berücksichtigen. ein abschließender Rechtsrat ist damit in keinem Fall verbunden.


